
Informationen zu unbegleiteten 
minderjährigen Ausländern(UMA)

LK Nienburg/Weser

FB 36 ‐ Jugend stellt vor: 

(Anlage 1) Stand 25.11.2015



Gesetzliche Bestimmungen

Seit 1.11.2015 gilt Gesetz zur Verbesserung der 
Unterbringung, Versorgung und Betreuung 
ausländischer Kinder und Jugendlicher
Bundestag u. Bundesrat beschlossen:

- Änderungen des SGB VIII
- Änderung des Aufenthaltsgesetzes
- Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes



Änderungen/Ergänzungen des SGB VIII

Die u.a. wichtigste Änderung ist die Einführung des §42 a-f 

§ 42 Inobhutnahme (IO) von Kindern und 
Jugendlichen wird ergänzt durch:

•§ 42 a bis f



Quote § 42 c
• ASD meldet täglich die Anzahl der UMA an Bundes – und 

Landesverteilerstelle (wenn die Quote noch nicht erreicht ist, 
vorläufige Meldung)

• 1,5% der UMA in Nds. sind durch den LK Nienburg 
FB Jugend aufzunehmen 
(bei 3000 UMA im Land Nds.= 45 UMA), 
zurzeit 57.000 im Bundesgebiet = 85 UMA

• Ist Quote erfüllt und kommen weitere UMA, meldet der       
FB Jugend an Bundes – und Landesverteilerstelle die Anzahl 
zur Verteilung

• Diese UMA werden dann anderen JA zugewiesen
• Wir sind bisher noch Zuweisungslandkreis



Aufgaben des FB Jugend
Aufgaben ASD:
•Tägliche Meldung (bis 10 Uhr) der Anzahl der UMA an 
Bundes – und Landesverteilerstelle
•UMA in Empfang nehmen – Erstkontakt
•Kontakt zu Einrichtungen, evtl. auch PKD bei 
Pflegefamilie
•Evtl. Altersabklärung bei vorl. Inobhutnahme 
•Sicherstellung einer angstfreien und sicheren Umgebung 
=> Übergabe an Jugendhilfeeinrichtung/Inobhutnahme 
nach Standards des SGB VIII



•Pflicht zur unverzüglichen Antragstellung beim 
Familiengericht auf Bestellung eines Vormundes 
•Evtl. Kontakte zu Verwandten/sozialen Netzwerken 
herstellen
•Kontakte suchen falls bei vorläufiger Inobhutnahme 
nicht gefunden
•Vorbereitung auf Folgeeinrichtung, auch 
Pflegefamilie, Gastfamilie
•Hilfeplangespräch



Aufgaben Vormund
• Für die hier im LK lebende und zugewiesene UMA 

übernimmt der FB Jugend die Vormundschaft (es 
werden auch Ehrenamtliche oder Verwandte überprüft 
und eingesetzt)

• Neben gewöhnlichen Aufgaben eines Vormundes (u.a. 
Sicherung der Grundbedürfnisse, Gesundheitsfürsorge, 
Sicherstellung der pädagogischen Betreuung, 
Organisation von Sprachkursen, Schuleintritt, ggf. 
Leistungen nach SGB VIII beantragen, 
Aufenthaltsbestimmung, Hilfeplangespräche usw.) -
hat er weitere Aufgaben:



• Besondere Herausforderung durch „Sprachbarriere“:
Entwicklung von Vertrauensverhältnis zwischen UMA
und Vormund persönlicher Ansprechpartner 
für Mündel

• Zusammen mit Mündel: 
Entwicklung von Lebensperspektiven, trifft notwendige
Entscheidungen und bei anderen Mündeln hier, 
diese müssen erst einmal geklärt/entwickelt werden

• Klärung der aufenthaltsrechtlichen Schritte ist eine 
weitere aufwendige Aufgabe



• Entscheidung treffen, ob Asylantrag gestellt 
wird

• Wenn Asyl – Antrag gestellt wird, begleitet Vormund 
durch das gesamte Verfahren und vertritt UMA 

• Hat Asylverfahren wenig Aussicht auf Erfolg, 
beantragt und begleitet Vormund Verfahren zur 
Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen 
oder kümmert sich um eine Duldung 



Zahlen…

- Bisher ist Deutschland davon ausgegangen, dass 
ca. 30.000 UMA nach Deutschland einreisen 

- Die Quote des Landes Nds. wären hier 3.000 UMA 
- Die Quote des Landkreis Nienburg beträgt bei den 

UMA 1,5% = 45 UMA 
- In Deutschland sind bisher schon ca. 57.000 UMA 

eingereist = 85 UMA (1,5 %)
- Zur Zeit haben wir die Quote noch nicht erfüllt 



Stand Dienstag, 24.11.15        10 Uhr:

Eingereist bis 31.10.15: 

- 11 UMA in Einrichtungen durch andere
LK untergebracht, Vormund wird LK Ni   
(zählen nicht in unsere Quote, sondern in   
Quote des unterbringenden JA)



- 37 UMA bei Verwandten im LK Ni, 
davon sind bei 9 UMA jetzt die Eltern eingereist –
Vormundschaften noch in Klärung (zählen nicht 
für die Quote, da vor 1.11.15 eingereist und bei 
Verwandten lebend, sie erhalten zurzeit keine
Jugendhilfeleistungen)



− 7 Altfälle für die Quote (Jugendhilfefälle)

− 1 vorläufige IO

− 14 zugewiesene und angekommene UMA
= 30

− 14 zugewiesene (Klärung, wann UMA 
gebracht werden, steht noch aus)

− Ab Anfang Oktober 2015 haben wir uns
mit 88 UMA beschäftigt



• Somit zählen 22 UMA in die Quote 

• Es gibt auch UMA in unseren Einrichtungen –
für die andere JA zuständig sind

• Bsp.: JA Göttingen, JA Stadt Hannover

• Hier ist davon auszugehen,dass ein 
Zuständigkeitswechsels (Vormundschaft)
zum FB Jugend des LK Nienburg erfolgen
wird



Zuweisung aus unterschiedlichen Bundesländern 
bzw. Städten: 

aus Hessen - Gießen, Kassel, Marburg
aus Hamburg
aus Schleswig-Holstein – Flensburg
Bremen



Mit unterschiedlichen Nationalitäten:

• Afghanistan
• Ägypten
• Eritrea
• Libanon
• Marokko
• Somalia
• Syrien
• Algerien


